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Bericht 
des Bautenausschusses 

über die Regierungsvorlage (1459 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bundes­

straßengesetz 1971 geändert wird 
und 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Schmidt und Genossen betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesstraßengesetz 1971 

geändert wird (32/ A) 

Die Abgeürdneten Dr. Schmidt, MeißI, Dük­
tür Scrinzi und Genüssen haben am 26. April 
1972 den OIbgenannten Antrag betreffend Ab­
änderung des Bundesstraßengesetzes 1971 einge­
bracht und wie fülgt begründet: 

Zu Art. I: 

Da sich entgegen allen Warnungen der Fach­
leute und ·den Prütesten der 'betrüffenen Bevöl­
kerung die Pläne mehren, Autobahnen und 
Schnellstraßen mitten durch dichtv:erbautes Ge­
biet zu führen, süll im § 4 Albs. 1 die Verpflich­
tung aufgenommen werden, hei der Festlegung 
des Straßenverlaufs auf die Belange des Umwelt­
schutzes Bedacht zu nehmen. 

Im Zuge der Planung des Straßenverlaufes der 
Pyhrnautobahn und ,des Autobahn- und Schnell­
straßennetzes im Raume Wien wurde die Frage 
einer gerechtfertigten, echten, Entschädigung für 
zu enteignende Baugrund- und Eigenheimbesitzer 
wieder aktuell. Bei Prüfung dieser Frage ergab 
sich, daß die Grundsätze für ·die Schadloshaltung 
der zu enteignenden Persünen im Bundesstraßen­
gesetz enger festgelegt sind, als dies im Eisen­
bahnenteignungsgesetz 1954 der Fall ist. Darü­
her hinaus ist auf die hesünderen wirtschaftlichen 
Verhältniss'e und Probleme der Persünen, deren 
Wühnsitzdurch Enteignungsmaßnahmen be­
drüht wird, nicht in ausreichendem Maße Rück­
sicht genümmen. 

Zu Art. 11 und III: 

Da der Vüllausibau der Südautdbahn (A 2) 
frühestens Mitte der achtziger Jahre erfülgen 
wird, erscheint es nütwendig, in der Zwischen­
zeit die Hauptverbindungen von Wien süwie aus 

dem OIbersteirisdten Raum nach Klagenfurt (die 
Teilstücke der B 96 und der B 83) als Bundes­
schnellstraßen rasch auszu'bauen. 

Der vürliegende Antrag sieht ,daher vür, die 
S 36 um die Teilstrecke der nunmehrigen: B % 
(Murtatstraße) vün Thalheim bei Juden!burg bis 
Scheifling süwie ·die Teilstrecke der B 83 (Kärnt­
ner Straße) von Neumarkt Ibis Klagenfurt zu 
verlängern. Daraus ergibt sich die Notwendig­
keit, die Bezeichnungen der Murtal Schnellstraße, 
der Kärntner Straße sowie der Murtal Straße 
entsprechend dem nunmehrigen Verlauf abzu­
ändern. 

Der Vedaufder Pyhrnautobahn im Raume 
Graz wurde zwar im Bund'esstt:aßengesetz 1971 
im Verzeicluliis 1 Bundesstraßen: A {Bundes auto­
bahnen) nicht" festgelegt, doch ist ,die Trassen­
führung durch ·die Beschreilbungder Strecke der 
im Verzeichnis 3 Bundesstraßen B unter den 
Nummern B 67 und B 67 c angeführten Bundes­
straßen mit "Graz/Eggenberg,(A 9)" bzw. "Grazl 
Wetzelsdürf (A 9)" präjudiziert. 

Die Trassenführung derPyhrnautobahn ,durch 
die .genannten Gebiete Eggenberg und Wetzels­
dorf sowie durch Straßgang und Gösting würde 
jedoch schwerwiegende Nachteile für die Grazer 
Bevölkerung mit sich bringen,. Der vürliegende 
Antrag soll daher ,durch die 'Beseitigung der 
Klammerausdrücke ,j(A 9)" eine andere Tras­
senführung der PyhrnautObahn außerhatb von 
Graz (etwa ,hinter dem Plabutsch) ermöglichen. 
Dabei 'süllen jedüch die StraßenveI'bindungen der 
A 9 mit der Grazer Ringstraße aufrechterhalten 
bleiben. 

Ge.gen einen Bau der Pyhrnautobahn mitten 
,durch Graz sprechen süwohl verkehrstechnische, 
kümmunalpülitische, wirtschaftliche und soziale 
Gründe als auch vür allem schwerwiegende Be­
,denken von Fachleuten auf dem Gebiete des 
Umweltschutzes. 

Die Bundesregierung hat am 28. Jänner 1975 
dem Nationalrat eine Regierung&vürlage betref­
fend eine Ahänderung des Bundesstraßengesetzes 
1971 zugeleitet. 
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Durch .diese Regierungsvorlage sollen die 
Interessen der Umwelt hzw. ·der Anrainer beim 
Bundesstraßenlbau berücksichtigt wer.den. Das 
Bundessotraßengesetz soll -dahingehend geändert 
werden, daß auch Anlagen zum Schutz der Nach­
barn vor Beeinträchtigungen durch den Verkehr 
zu Bestandteilen der Bundesstraße werden. Der 
Träger der Straßenbaulast soH verpflichtet wer­
den, bei der Planung und beim Bau von Bundes­
straßen vor.zusorgen, ·daß Beeinträchtigungen der 
Nachbarn durch den auf der Straße sich ab­
wickelnden. Verkehr herabgeS'etzt werden. 

Weiters sollen. nicht nur die Länder und Ge­
meinden, sondem auch die Nacbbarn Gelegen­
heit zur Stellungnahme vor der endgültigen 
Tra~senfestlegungdes Bundesstraßen-Neubaues 
bzw. der Umlegung einer Bundesstraßenstrecke 
haben. 

Der Bautenausschuß hat beide Vorlagen in 
seiner Sitzung am 6. März 1975 unter Zugrunde­
legung der Regierungsvorlage als Verhandlungs­
grundlage in Verhandlung genommen. In der 
Debatte, an der sich die Abgeordneten Dok-
tor G ru be r, Dipl.-Ing. Ha n r ei c h, 
S u p pan, P ö I z sowie Bautenminister 
M 0 s e r beteiligten, wurden von den Abge­
ordneten S u p pan und P öl z bzw. Dok­
tor G ru b e r, Dipl.-Ing. H a n r ei c h, P ö I z 
Abänderungsoanträge gesteHt. Weiters wurde der 
vorliegende Initiativantrag der Abgeordneten 
Dr. S c h m i d t und Genossen (32/ A) als Ab­
änderungsantrag zur Regi'erungsvorlage einge­
bracht., 

Steininger 
Berichterstatter 

Bei ·der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichtigung des AJbänderungs­
antrages des Abgeordneten P ö I z zu Art. I 
Z. 3 (§ 7 Abs. 2) sowie des gemeinsamen Ah­
änderungsantrages ·der Abgeor.dneten Dok­
tor Gruber, Pölz, Dipl.-Ing. Hanreich 
zu Art. I Z. 6 (§ 24 Abs. 5) teils einstimmig, 
teils mehrstimmig angenommen. 

Die Abänderung im Art. I Z. 3 beinhaltet 
eine Streichung des in der Regierungsvorlage 
enthaltenen Klammeraus.druckes ,,(landwirt­
schaftliche Nutzung, Indu~triegelände und der­
gleichen)". Durch die Abänderung im Art. I 
Z. 6 soll die bisherige Haftung des Bundes für 
seine Organe dadurch erweitert werden, daß 
statt ,dem in der Regierungsvorlage vorgese­
henen vorsätzlichen und grob fahrlässigen Ver­
schulden die Worte "wenn Organe des Bundes 
ein Verschulden trifft" treten. 

Die ander.en oberwähnten Abänderungsanträge 
fanden nicht die erforderliche Mehrheit des Aus­
schusses. 

Der Initiativantrag der Abgeordneten Dok­
tor S c h m i .cl t und Genossen (321 A) ist somit 
als erledigt anzus·ehen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Bauten­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle ,dem a n .g e s chI 0 s sen' enG e set z- . / . 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 6. März 1975 

Regensburger 
Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit dem El1gebnis der Prüfung gesammelt dem Bundes­
das Bundesstraßengesetz 1971 geändert wird. minister für Bauten und Technik zu übermit­

teln." 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Burrdesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, 
wird wie folgt g,eändert: 

1. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. B e s t a n d t eil e der B und e s­
straße 

Als Bestandteile der Bundesstraße ;gelten neben 
den unmittelbar dem Verkehr ,dienenden Flächen, 
wie Fahrbahnen, Gehsteige, Rad- und Gehwege, 
Parkflächen, Haltestellenbuchten, der Grenzab­
fertigung dienende Verkehrsflächen, auch bauliche 
Anlagen im Zuge einer Bundesstraße, wie Tun­
nels, Brücken, Durchläs'se, Stütz- und Futter­
mauern, Straßenböschungen, Straßengräben, fer­
ner im Zuge einer Bundesstraße gdegene Anlagen 
zum Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigun­
gen durch den V,erkehr auf der _ Bundesstraße, 
insbesol1ldere gegen Lärmeinwirkung, und schließ­
lich im Zuge ,einer Bundesstraße geIegene, der 
Erhaltung und ,der Beaufsichtigung der Bundes­
straßen dienende bebaute und unbebaute Grund­
stücke." 

2. Dem § 4 ist ein Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Vor Erlassung einer Verordnung nach 
Abs. 1 sind ,die Planunterlagen (Abs. 4) oder bei 
Ermangdung solcher ,der Entwurf der Verord­
nung durch sechs Wochen in den berührten Ge­
meinden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
Zeit ul1ld Ort ,der Auflage sind durch ,einmalige 
Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zei­
tung und durch Anschlag an den Amtstafeln des 
Amtshauses (Rathauses) der berührt,en Gemein­
den kundzumachen. Innerhalb ,dieser Auflage­
frist können von den Eigentümern, den Servi­
tutsberechtigten und den Bestandnehmern der 
durch die künftige Straßentrasse betroffenen 
Grundstücksteile (§ 15 Abs. 2) schriftlich Äuße­
rungen bei ,der Gemeinde eingebracht werden. 
Diese hat ,die Äußerungen zu prüfen und mit dem 

3. § 7 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) B,ei der Planung und beim Bau von Bun­
desstraßen ist vorzusorg,en, daß Beeinträchtigun­
gen ,der Nachbarn durch ,den künftigen Verkehr 
auf der Bundesstraße soweit herabg,esetzt werden, 
als dies durch einen im Hinblick auf ,den erziel­
baren Zweck wirtschaftlich vertretbaren Aufwand 
ermöglicht werden kann, sofern nicht die Be­
einträchtigung wegen ,der Art ,der Nutzung des 
der Bundesstraße benach!barten Geländes zumut­
bar ist. Subjektive Rechte werden hiedurch nicht 
hegrün,det. " 

4. Dem § 7 ist ein Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die Eigentümer von der Bundesstraße be­
nachbarten Grundstücken haben keinen Anspruch 
auf Entschädigung gegen den Bund (Bundes­
straßenverwaltung) als Träg,er der Straßenbau­
last für Einwirkung,en, die von dem Verkehr auf 
der Bundesstraße ausgehen." 

5. Der bisherige Abs. 2 ,des § 7 erhält die Ab­
satzbezeichnung (4). 

6. § 24 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Di,e Eigentümer von ,der Bundesstraße be­
nachbarten Grundstücken können die beim Bau 
einer Bundesstraße von Grundstücken des Bun­
des (Bundesstraßenverwaltung) ausgehenden Ein­
wirkungen nicht untersagen. Wird durch solche 
Einwirkungen die ortsübliche Benützung des nach­
barlichen Grundes wesentlich beeinträchtigt, hat 
der Nachbar Anspruch auf Schadenersatz gegen 
den Bund (Bundesstraßenverwaltung) nur dann, 
wenn Organe des Bundes an dieser Beeinträchti­
gung ein Verschulden trifft oder soweit es sich 
um den Ersatz von Sachschäden an Bauwerken 
handelt." 

Artikel 11 
Mit der Vollziehung ,dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für Bauten und Technik be­
traut. 

1505 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




